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II-' '18& der Beilagen zu den stenographisdlen Protokollen d~!' l'"l(;h?~~,~yale:; 
XII. Gesetzgebungsperiode 

Bundesministerium für 
Land-und Forstvvirtschaft 

der schriftlichen Anfragt' der Abgcordneten zum 

Nationalrat MEIßL lmdGenossen (FPÖ) , 'Hro 378/J~ 

vom 14. Jänner 1971,' betr" Österreichische Bundes-'> 

forste - Verpachtung .von 15.000 haWaldgebicit 

-":\ Die Fragesteller weisen darauf hin) daß d~r ,jähriiche 
, , 

Pachtzins, den die belgische Prinzessin L:iliane de,Rethy 
. . . ..r ..~; . 

",'-'.' 
,:für eine 15" 000 ha umfassende Jagd in Tirol, an die ,', 

,Qsterreichischen Bundesforste entrichtet, nur 2 j ,,:,-8 pl.'O 

ha beträgt und stellen in diesem Zusammenhang folgGllde 

:; ',Anfrage: 

i .. ........ 

"1'" Wann und für welchen Zeitraum wur'de der gegenständ7 

liche Pachtvertrag abgeschlossen? 

20'Seit wann b3mühen sich die Österreichischen Bundes­

"forste im Verhandlungswege um eine Hinaufsetzung des 
::pächtzinses ? 

3~ -'I;lie ist der derzeitige Stand der Verhandlungen? 

40 Welcher neue Pachtzins wird von den Österreichischen 

Bundesforsten für das betroffende Jagdgebiet ange­
str'ebt? 

Antwort: 

Das von denÖsterreichischen Bundesforsten an 

Prinzessin Liliane de Rethy verpachtete Jagdrevier 

Hiuterriß liegt im Bereich des Karwendelgebirges und 

umfaßt derzeit eine Gesamtfläche von 140175 hao Von 

dieser Fläche entfallen 130695 ha 'auf Bundesforstbesitz 

und 480 ha auf Angliederungen aus Privatbesitz. Auf nor­

malen Verkehrsv-Jegen ist ,das Jagdgebiet nur über 

deutscl18s Bundesgebiet und zwar; von Bayern aus erreich­

bar. :Das R ':vier selbst ist aber durch Straßen wld zahl­

reiche Forstwege verhältnism~ßig gut aufgeschlossen. Der 

Wildst,and ,besteht aus R()twild, Gamswild, Rehwild, 

Aucrhahnon~ ,kleinen Hahnen ,und Murmeltieren. Die 

" 
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jagdliche BetreUurtg dos Revieres obliegt 5 BerufsjägeL'n. 

,Es handelt sich somit um ein ausgosproqhenes GrJßrOVior. 

Von der }'ächterin müssen die gesamten JagdbetriobskosJen be'--. ,.','" I 
zahlt we:cdon. Hie,boi ha..'l1dclt e8 sich um die Gehälter dsamt 

Soziallasten) fürc'lie 5 Berufsjäger, . elie hohon \hldfü~tormlgS­
};:ostell sowie die K'osten der Erhaltung von Baulichkeitdn lmd 

Anlagen? elie dem Jagdbotrieb dienen. Es ist eine fest~tohende~ 
allgemeir;, anerkcmnte TatL'lachc ') daß in Großjagelen die Jagdbe­

triebsl\:osten ein \b8~onderes Ausmaß aJ'illGhmen,) was in jddem 

Fall auch, in dorHöhe des Pachtzinses seinen NiederscBlag 

find(~t 0" Ande,rersai ts sprechenaber1:Jichtige jagdwirtsdhaft-, . . I 
liehe bzwo hegerische 'Überlegungen für die Bildlmg gr9ßercr 

Reviere 0 Nicht zu übersehen ist auch, daß die Jagdausübung 
.' d' R' d" 1 d . ' .. R d d TI. t ' ln ,}.esem eVler ure 1 ~ _ en lmmer, gro_.er VJer en, en OUL'JeS Gn-

strom aus Bayern (insbesondere Raum I'1ünchen) j dor" sicJ in die 

verschiedenen Täler des Jagdgebietes erstreckt ~ nicht UnWf}Sent­

lieh beeinträchtigt und ersch1rwrt wird~ 

Es ist aber zVlCifello~3 richtig) daß der derzeit V"'Il 

(JtH' Pächterin bezahlte jährliche Pachtzins von Sr, 30.0000'- ~ 

das sind rlJ.nd S 2" - pro ha? keines'v,regs als angemessen) sondern 

vielmehr' als weit zu niedrig bezeichnet it!erdon muße I, 
, 'Zu Fra~e -1-..:. 

Der PachtvGrtrag übor 'das Jagdrevier Hinterriß wurdo im 

Jahre 1951 Z'Hischon den ÖsterreichischcmBundesforsten Ul1d 

der Vormögcmsvervral tung König. IJoopold 110 von Belgien f1.ir 

die Zeit bis zum Jahre 1964 abgeschlossono Im Jahre 1959 
trat dann Prinzessin Liliane de Rethy anstello von 

,König Leopold in den Pachtvertrag ein, wobei gleichzeitig 

diePachtdauer um Heitere 20 Jahre, da~'3 ist bis 310301984· 'i 
zu den gleichen Bedingungcm vorlängert wurde. Anlaß, für 

diese Vertragsverlängerling itlaren folgende Umstände: 
. ' 

Bis zum Jahre 1958 standen dem Pächter ein Jagdhaus 

und mehrere andereObjokto aus dem Coburg 1 schon Bositz zur 

VerfügUngo Diese Gebäude) dio von don ::'sterreichischon BUIl­

desforsten trouhändig verwaltet worden war'2n, mußton dann auf 

Grund der Bestimmungcm des Vormögens:vc:;rtrages zwischen der 

Republik, Österreich und der Bundesl~opublik Deutschland~ 

\ 
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BGBloNro 119/1958'j an die StiftUng der Herzog von Sachsen" 

C~burg und G,otha,;'schen..Familtd übergeben vt~rdeno 1vegen einer 
. '. ...:.' ....... . 

\'lei teJ:'8n Benüt ZUJig , dur:ch' den' Jagdpächter bzi:i 0 dl,e J,agq-

pächterin k~ keine Regolu,,"lgitistandö'oDi'cPacht'oriri'ging 

daher darm ein neucs großösJagdhaus' Ü:;" FIlnterrißauf ihre 

Kostenzuerrichteno Um eine ~~v.Jisse Arriortisatiön dor hohen 

Baukosten zu erD1()glichen, ,wurde die Verlängerungder,:l?aeht­

dauerui'Jlweitere 20 Jahre begehrt und auch,~ugestanden'o 
. ~ : . 

Zu Fraße 2: ".' .' _. 
,------I 

In dem 1951 abgeschlos.sen<:n und dann zu den gleichen 

.. ' Bedingungen verläng(~rte;nP3chtv'crtr'ag ist folgencloKlausel 

cnthal ten: "Falls, durch oiYlGwosentlichc Veränd:erungoder 

Verschie'bung dor ,vdrtschaftlichen Verhältnisse d?r im Pacht-

.,vertrag festgesotzte tTagdpachtzins mit den jeweiligen orts­

üblichen Jagdpachtzinse':nnlchtmehrim Einklang kteht? . ist 

,je9-e~ V-ertragstcil bereehtigt~ die Neufestsetzung des Jagd-

,.:.: 

...... 

" 

;, Unter Berufung auf diese Klausel wurde von don' Ostcr-
r~ichrscheri'Bu:nd'esforst'en~rstmals im JahrG1965 mündlich? 

in 'den:'fol'gbnden Jahreriimmerwiederauch scl1riftlich eine 

. Erh(5hung des . Pachtzlnse~ begehrt 0 Daß nicht b,6I'eits f~Jhe~ 
eihe N~ufestso'tzung des Pachtzinses verlangt' v;,lirde) 1st ~uf 
den bereits erwähnten-Sach~:e~halt 1m Zusamme~hang mit 'd~m 

I ',.' • • .. 

NöubaU 'eines Jagdhauses'U;nd auf ge1üsse außenpolitische 
.. .., '; 

Rücksichtnahmen zurückzufuhreno Wegen dieser Rücksichtn8hmen 

kOrlltc)ll , auch in derF~ige' di~ viiederholtenForder'Lmgen auf 
.' : '. ". 

Neufestsetzung des P~chtzin~es 'nicht mit dem Nachdruck ver-
. ,... . 

treten werden 1 der bei der ablehnenden Haltung'der Pächterin 

allenfalls eine Entschoidoogherbeiführen hä.tte könneno Erst 

in d~r letzten Zeit; iri'd'or'diese Angelegenheit in der Öffent­

lich..kei t immer mehr Aufmerk S8.mkei t fand, l~onnton mit der"· 

Pächterin bZ~lo ihrem Rocht~vortr~ter ~onkroto ';Vorhandlungen 

aufgenommon werden. 

Zu Frage 3: 

Am 210 Jänner 1971 fand unter meinem Vorsitz eine Aus­

spraGhe mit dom Rechtsvortreter derPächterin 1 Rechtsanwalt 

Dr. Louprecht ~. Innsbruck",' über die von den Österreichischon 

BundosforstGn ';erl~tigto~Hinaufsetzung dosPachtzin$os statto 

,'. :c. 
."~' ~' 
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Im Zuge der Erörterung der~o'id~rsGitigen Standpunkte zog 

der Rechtsvertreter der' Pächterin in Zweifel jinvliE;weit die im 

:re.oht:v:ert~ag enthaltene Klausel ,,~egen der Noufestsetzung 

d,esPachtzinsos anwendbar sei; und stollte diese Frage in 

den nLttelpunkt der Erörterungenö Schließlich wurde verein­

bart '; daß der Vertreter der Pächtorin seinen Rechtsstandpunkt 

E3chriftlich, darlegt und bis 110 Febor 1971' den Österreichü ... 

schen 'Bundesforston vorleg't;) die ihrorsei ts hiezu ein Gutach-" ,/ 

ten der Finanzprokuratur einholeno 
. . , . /' \,~--

Die Angelegonheit wurdo in diosem Sinne auch weitor 

verfolgt und ,die ]'inanzprokuratur ist dorzei t mit der Aus­

arbeit1.mg ihrer Stellungnahmobcschäftigt 0 Nach Bokanntgabe 

dieser Stellungnahme an dön Rc)chtsvertreter dor Pächterin 

so~l bei einor neuerlichen Atissprache geklärt worden j ob 

eine einvernehmliche Regel1.mg der Angelegenheit erreicht 

vJerdenkann. 0 

. In den von den Österreichischen Bundesforsten seit "1965 
vorgd'brachten Forderungen vrurde vorerst eine Erhöhung des 

I)achtz1.nses auf mind,::;stens S 10~- je ha; dann auf' mindestens 

S 20 ;_ .. ; je ha verlCUlgt 0 Vor knapp 2 .Jahren konnte:q. die im Be­

reich dor gleichen :Forstverwaltung geleg8nen, allerdings 

wesentlich kleinere Flächen aufweisenden Reviere Pertisau 

und vJeissenbach um S 35. -- bzw 0 S 33; - je ha verpachtet . 
.,,!Ordeno Allerdings muß Klarheit daI'über bestehen." daß im 

Falle der'Großjagd Hinterriß die'von der Pächterin zu 

tragend.on Jf~gdbctriebskoston (J'ägergohäl ter ~ vlildfüttcrung 

ctco) besondors groß sind und auch der Touristenstrom aus 

Deutschland gerade in den schöneren J:3,hroszei tcm die J'agcl­

ausübung erheblich beeinträchtigt 0 Aus diesen Gründ(jn, auf 

welche von a.er Pächterin schon immer besonders hingewiesen 

wird? \'lird es kauIIl möglich sein~ auch für das Revier Hinter­

riß einem Pachtzins in dieser Höhe zu erI'eichcIl o 

Es herrscht aber jc~1enfalls, das Bestreben" einon 2 .. 11-

gemessenen Pachtzins zuorreüchen j der souohl die derzeit 

in diesem Gebiet üblichen Pachtzinse als auch die z\-veifcllos 

vorhaxldenen beroitsangoführtc]! Bcsönderhei ten dosPalles 

, berücksichtigt 0 Im übrigen v18roen vorerst das ne chtsgutacht8ll 
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der Finanzprokuratur und die nächste Aussprache mit dem Ver­

treter derPächtorin 'abgewartet 0 DieS0D. sehr wesentlichen 

weiteren Ergobnissen soll durch irgendwelche Festlegungon,) 

die allenfalls ,uhervrünschte Folgerungen nach sich ziehen 

könnten., nicht vorgegriffen wordcmo 

Der Bundesminister: 

I 
'I \ /' ! . /. 
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/1 1.~/li V'I/) / r J 
! I (f 11 , i'" 
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